
Hygienekonzept gemäß Coronaschutzverordnung des Landes NRW  

 

1. Allgemeine Hinweise 

▪ Es gelten die allgemeinen „Corona-Richtlinien“ des TV Jahn-Rheine (siehe Anlage) und 

▪ die Vorgaben durch die Coronaschutzverordnung des Landes NRW 

▪ Jeder Übungsleiter und Teilnehmende muss folgende Voraussetzungen erfüllen bzw. bestätigen, dass 

die folgenden Punkte zutreffen: 

Es besteht keine gesundheitliche Einschränkung oder Krankheitssymptome, die auf Covid-19 

hindeuten.  

Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person. 

Die Hygienemaßnahmen werden eingehalten. 

• Der TV Jahn-Rheine stellt eine umfassende Hygieneausrüstung bereit (Flächendesinfektionsmittel, 

Handdesinfektion, Flüssigseife, Papierhandtücher). 

2. Umgang mit Mund-Nase-Schutzmaske 

▪ Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz von Personen über 6 Jahren getragen 
werden. 

▪ Während der Sporteinheit darf dieser von den Kindern abgelegt werden. 

▪ Begleitpersonen tragen auf den Fluren und in den Umkleiden einen Mundschutz. Bei Windelflitzer-

Angeboten ist der Mundschutz auch während des Singens und beim Auf -und Abbau zu tragen. 

3. Anmeldeverfahren und Dokumentation der Teilnehmer 

▪ Eine Anmeldung zu den Kindersportstunden erfolgt über die Homepage. 

▪ Durch die Anmeldung über das Programm Yolawo ist die Dokumentation der Teilnehmer 

sichergestellt. 

▪ Zusätzlich wird vor Ort vom Übungsleiter eine Teilnehmerliste geführt. 

4. Anreise / Bringen und Abholen der Teilnehmer 

▪ Die Anreise zur Sportstätte sollte möglichst einzeln geschehen. 

5. Ankommen / Zutritt zur Sportstätte / Verlassen der Sportstätte 

▪ Es werden die gekennzeichneten Laufwege in den Sportstätten genutzt. 

▪ Die Ein-/Ausgang für Halle Tokio erfolgt ausschließlich über die Spiegeltür. 

▪ Beim Betreten der Sportanlage wird auf den Mindestabstand von 1,5 Meter geachtet. 

▪ Die Eltern bringen die Kinder möglichst pünktlich zum Stundenbeginn und holen die Kinder ebenfalls 

pünktlich wieder ab. 

▪ Alle Teilnehmer verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit unter Einhaltung 

der Abstandsregeln. 
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Die wichtigsten Fakten aus der CoronaSchVO: 
 

▪ Teilnehmerzahl für Kontaktsport: Max. 30 
▪ Zulässige Zuschauerzahl: Max. 300 
▪ Zusammentreffen im öffentlichen Raum: Max. 10 

Personen 
▪ Aufenthalt in der Umkleide: Max. 10 Personen 

 



6. Nutzung der Umkleiden und Duschen 

▪ Umkleideräume dürfen zum Schuh- und Kleidungswechsel genutzt werden.  

▪ Bei Nutzung der Umkleideräume ist auf den Mindestabstand und das dauerhafte Tragen eines 

Mundschutzes zu achten. 

▪ In vereinseigenen Anlagen ist die Maximalzahl der zulässigen Personen in den Umkleideräumen 

ausgeschildert. Diese ist einzuhalten. 

▪ In städtischen Hallen dürfen die Umkleideräume von nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig genutzt 

werden. 

▪ Nach Möglichkeit kommen die Teilnehmer bereits in Sportkleidung und der Schuhwechsel findet in der 

Sporthalle statt. 

7. Durchführung des Angebots 

▪ Die Teilnehmer werden vor jeder Stunde von dem Übungsleiter in die Hygienevorschriften 

eingewiesen.  

▪ Der Übungsleiter und die Teilnehmer desinfizieren sowohl vor, als auch nach der Stunde ihre Hände. 

▪ Geschwisterkinder können von der gleichen Person begleitet werden.  

Pro Kinder aber nicht mehr als eine Begleitperson. (nur für Windelflitzer und Windelflitzer meets KISS-

Stunden) 

▪ Jeder Teilnehmende bringt sein eigenes Getränk zur Sporteinheit mit. Dieses muss namentlich 

gekennzeichnet sein und in ausreichendem Abstand zu anderen Gegenständen abgelegt werden. 

▪ Jeder Übungsleiter ist dazu verpflichtet, mit einem kritischen Auge seinen eigenen Stundenablauf zu 

hinterfragen.  

▪ Es wird von Übungen abgesehen, die Körperkontakt zwingend erfordern. 

▪ Es wird darauf geachtet, dass aufgebaute Bewegungsstationen mindestens 1,5 Meter auseinander 

stehen. Es wird eine Schlangenbildung vor den Bewegungsstationen vermieden. Wenn sich diese nicht 

vermeiden lässt, wird innerhalb der Schlange der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten. 

8. Reinigung / Desinfektion von Flächen und Geräten 

▪ Zwischen den Sporteinheiten gibt es eine Pause von mindestens 10 Minuten (in vereinseigenen 

Sportstätten), in der folgende Hygienemaßnahmen vom Übungsleiter durchgeführt werden: 

• Die Desinfektion von Geräten wird nach Möglichkeit regelmäßig vorgenommen; vor allem, 

wenn sie mit Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen sind. Kleinmaterialien, wie z. B. Bälle 

werden nach jeder Stunde gereinigt.  

• Lüftung der Sporthalle 

▪ Das Hygienekonzept wird an städtischen Schulen genauso durchgeführt wie in den vereinseigenen 
Sportstätten. Eine Pause während der Stunden wird nicht durchgeführt, da eine ausreichender 
Luftaustausch während der Stunde möglich ist. Fenster und Türen werden, wenn möglich, während 
der Stunde geöffnet.  

9. Sonstiges 

▪ Der Übungsleiter muss folgende Dinge zur Sporteinheit mitnehmen (diese werden vom Verein 

bereitgestellt): 

• Handdesinfektion 

• Flüssigseife 

• Papierhandtücher 

• Flächendesinfektion 

 

 


